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AMTLICHE PUBLIKATION 
 
Ortsbürgergemeindeversammlung vom 5. Juni 2026 
 
1. Genehmigung des Protokolls der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 28. November 2025 
2. Genehmigung der Rechnung 2025 
 
Die Beschlüsse der Ortsbürgergemeindeversammlung unterliegen dem fakultativen Referendum. 
 
Ein Zehntel (§ 9 Gesetz über die Ortsbürgergemeinden) der Stimmberechtigten der Ortsbürgerge-
meinde können innert 30 Tagen seit Veröffentlichung verlangen, dass ein Beschluss der Urnenabstim-
mung zu unterstellen ist. 
 

Ablauf der Referendumsfrist: 13. Juli 2026 
 
Einwohnergemeindeversammlung vom 5. Juni 2026 
 
1. Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 28. November 2025 
2. Gesuch um ordentliche Einbürgerung von Bürk Christine 
3. Kreditabrechnung Dorfchronik 
4. Kreditabrechnung 777 Jahre 
5. Genehmigung der Rechnung 2025 
 
Die Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung unterliegen mit Ausnahme der Einbürgerung 
dem fakultativen Referendum. 
 
Ein Viertel (§ 4 Abs. 4 Gemeindeordnung) der Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde können in-
nert 30 Tagen seit Veröffentlichung verlangen, dass ein Beschluss der Urnenabstimmung zu unterstel-
len ist. 
 

Ablauf der Referendumsfrist: 13. Juli 2026 
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